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Tariftreue in Nahverkehrsplänen und Beispiel für einen 
Umsetzungstext 

Zum 1. März 2011 wurde mit dem Landesgesetz zur Schaffung tariftreuerechtlicher Re-
gelungen vom 1. Dezember 2010 (GVBI. S. 426ff.) neben der Einführung des Landes-
tariftreuegesetzes (LTTG) auch das Nahverkehrsgesetz (NVG) geändert. Es wurde 
durch eine Änderung der §§ 5 und 6 des Nahverkehrsgesetzes festgeschrieben, dass 
auch im Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung (EG) 1370/2007 Tarif-
treue nach dem LTTG gewährleistet werden kann. Bestimmungen zum Nahverkehrs-
plan als Rahmen für die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs wurden 
geändert. Gemäß § 8 Abs. 4 Satz 3 Nahverkehrsgesetz ist der Nahverkehrsplan ent-
sprechend den sich ändernden verkehrlichen Rahmenbedingungen, spätestens nach 
Ablauf von 5 Jahren, fortzuschreiben. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 11 Nahverkehrsgesetz 
muss der Nahverkehrsplan Regelungen zur Einhaltung von Tariftreue durch die aus-
führenden Busunternehmen und ihre Subunternehmen enthalten.  

Die Einführung von Tariftreue durch die ausführenden Busunternehmen und ihre Sub-
unternehmen im Nahverkehrsplan hat insoweit insbesondere für die kommerziellen ei-
genwirtschaftlichen Verkehre im ÖPNV Bedeutung, da dort weder das Kartellvergabe-
recht noch das Verfahren nach Art. 5 Abs. 3 der Verordnung (EG) 1370/2007 direkt 
Anwendung findet. Vielmehr hat in entsprechenden Fällen der Landesbetrieb Mobilität 
gemäß § 13 Abs. 2 a Personenbeförderungsgesetz zu prüfen, ob der beantragte Ver-
kehr im Einklang mit dem Nahverkehrsplan steht. Ist die Forderung nach Tariftreue im 
Nahverkehrsplan enthalten, kann der Landesbetrieb Mobilität über eine Auflage zur Ge-
nehmigung die Tariftreue für den eigenwirtschaftlichen Verkehr gemäß § 15 Abs. 3 
Personenbeförderungsgesetz einfordern. In der Folge obliegt es dem Landesbetrieb 
während der Dauer der Linienkonzession, die Beachtung von Tariftreue durch konzes-
sionierte Unternehmen zu überwachen.
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Die hierbei vorzusehenden Tariftreuebestimmungen für das ausführende Busunterneh-
men und ihre Subunternehmen werden durch das LTTG vorgegeben: 

■ Grundsätzlich gilt gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 LTTG, dass öffentliche Aufträge über 
Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und 
Schiene nur an Unternehmen vergeben werden dürfen, die sich bei der Ange-
botsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten bei der Ausführung der 
Leistung mindestens das in Rheinland-Pfalz für diese Leistung in einem einschlä-
gigen und repräsentativen Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach den tarifver-
traglich festgelegten Modalitäten zu zahlen und während der Ausführungszeit 
Änderungen nachzuvollziehen. Die gemäß § 1 Satz 2 der Landesverordnung zur 
Durchführung des § 4 Abs. 4 LTTG vom 04. Februar 2011 (GVBl. S. 36, BS 70-
31-1) veröffentlichte Liste der als Mindestniveau anzuwendenden repräsentati-
ven Tarifverträge des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene 
wurde zuletzt durch Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie vom 07.April 2022 (Ministerialblatt der Landesregie-
rung von Rheinland-Pfalz vom 20. April 2022, S. 40), geändert. Für den Busver-
kehr enthält die Verwaltungsvorschrift die zwischen der Vereinigung der Arbeit-
geberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz e. V. (VAV) und der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) abgeschlossene Tarifsammlung als Min-
destniveau für das private Omnibusgewerbe Rheinland-Pfalz. Ergänzend ist da-
neben mit der Verwaltungsvorschrift vom 07. April 2022 auch der Bezirkstarifver-
trag für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe (BezTV-N RP) - vereinbart zwi-
schen Kommunalem Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz (KAV RP) und ver.di - 
vom 11. Mai 2012 in der geltenden Fassung und die gemäß § 22 BezTV-N RP 
zusätzlich anzuwendenden Tarifverträge – vereinbart zwischen der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und ver.di - in die Liste der reprä-
sentativen Tarifverträge für den Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf 
der Straße aufgenommen worden. 

■ Informationen über die Entgeltregelungen aus den einschlägigen und repräsen-
tativen Tarifverträgen werden von der beim Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung eingerichteten Servicestelle LTTG unentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt. Auf der Internetseite der Servicestelle können weitere Informationen ent-
nommen werden:  
https://lsjv.rlp.de/themen/arbeit/landestariftreue-nach-dem-lttg  

https://lsjv.rlp.de/themen/arbeit/landestariftreue-nach-dem-lttg
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■ Es bietet sich weiterhin an, einen ergänzenden Hinweis zu der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Okto-
ber 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 
des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1) aufzunehmen. 

■ Ein Handlungsleitfaden zu Art. 4 Abs. 5 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 wurde veröffentlicht. 

Nachfolgend ist ein Beispiel für einen Umsetzungstext im Abschnitt 
Verkehrsbetriebspersonal des Nahverkehrsplans abgedruckt: 

…. Tariftreue  

■ (1) Für Vergaben von öffentlichen Aufträgen über Dienstleistungen im Bereich 
des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene gilt das Landesta-
riftreuegesetz vom 1. Dezember 2010 (GVBI. S. 426ff.) in der jeweiligen Fas-
sung. 

■ (2) Während der Laufzeit von Konzessionen für Nahverkehrsleistungen im ei-
genwirtschaftlichen Verkehr ist die Unternehmerin oder der Unternehmer im An-
wendungsbereich des Nahverkehrsplans verpflichtet, den Beschäftigten bei der 
Ausführung der Leistung mindestens das in Rheinland-Pfalz für diese Leistung 
in einem einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft 
vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt nach dem LTTG vom 1. Dezem-
ber 2010, zuletzt geändert durch das Zweite Landesgesetz zur Änderung des 
Landestariftreuegesetzes vom 8. März 2016 in Verbindung mit der Landesver-
ordnung zur Durchführung des § 4 Abs. 4 des Landestariftreuegesetzes vom 
4. Februar 2011 in den jeweils geltenden Fassungen nach den tarifvertraglich 
festgelegten Modalitäten zu zahlen und während der Ausführungszeit Änderun-
gen nachzuvollziehen.  

■ (3) Die Unternehmerin oder der Unternehmer wird bei der Beauftragung von Sub-
unternehmen verpflichtet, für deren beschäftigtes Personal die gleichen vertrag-
lichen Bedingungen nach Abs. 2 mit den Subunternehmen zu vereinbaren und 
auf die Einhaltung derselben zu achten.    

■ (4) Aufgabenträger haben gemäß § 1 Abs. 4 LTTG im Rahmen der Vergabe ei-
nes öffentlichen Dienstleistungsauftrags im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
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über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Auf-
hebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1170/70 des Ra-
tes (ABl. EU Nr. L 315 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung Auftragnehmer auf 
der Grundlage von Artikel 4 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dazu zu 
verpflichten, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die zuvor zur Erbrin-
gung der Dienste eingestellt wurden, ein Angebot zur Übernahme zu den bishe-
rigen Arbeitsbedingungen zu unterbreiten.  

Servicestelle LTTG Stand: April 2024 
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